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Fahndungsaufruf 
Diese Veröffentlichung erfolgt im Auftrag der Sailaufer Feldgeschworenen. 

 
Bei einem Inspektionsgang der Feldgeschworenen ist aufgefallen, dass offensichtlich einer der wertvollsten 
und markantesten Gemarkungsgrenzsteine von Sailauf entwendet wurde. Es handelt sich um den 
Dreimärker mit der Grenzsteinnummer 433 von 1811 der nördlich vom Steinbruch an der Stelle stand, wo 
die Gemarkung Sailauf an Eichenberg und Staatswald grenzt. Der Grenzstein ist vom Förderverein Sailauf 
für Heimat und Geschichte e. V. umfassen dokumentiert und kann jederzeit identifiziert werden. 

Die Feldgeschworenen machen darauf aufmerksam, dass diese Gemarkungsgrenzsteine – so alt wie sie 
sind – nach wie vor Gültigkeit haben. In Deutschland wird nach § 274 Strafgesetzbuch das Entfernen, 
Unkenntlich machen oder Versetzen eines Grenzsteins mit einer Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren bedroht. Das unbefugte Verändern oder Entfernen von Grenzzeichen stellt zudem nach den 
Vermessungs- und Katastergesetzen der Bundesländer eine Ordnungswidrigkeit dar. Historische 
Grenzsteine stehen heute als Kulturdenkmale (Kleindenkmale) unter Denkmalschutz. 

Der oder die Diebe haben sich also strafbar gemacht. 

Wer Hinweise auf den Verbleib des Steines geben kann, soll sich bitte bei der Gemeinde Sailauf oder einem 
der Sailaufer Feldgeschworenen melden. Vielleicht entschließt sich der Dieb auch, den Stein in einem 
unbeobachteten Moment irgendwo im öffentlichen Raum oder am Ort des Diebstahls abzulegen. Sollte der 
Stein nicht in absehbarer Zeit gefunden werden, erfolgt Strafanzeige. 

Die Sailaufer Feldgeschworenen warnen davor, Grenzsteine zu entwenden. Der Aufwand für einen Ersatz ist 
enorm und geht auf Kosten der Allgemeinheit. 

 


